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1. Das Flurneuordnungsverfahren Fronhof  

1.1 Rechtsgrundlage 

Die Schaffung der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen sowie die 

Änderung, Verlegung und Einziehung dieser bedürfen der Planfeststellung 

nach § 41 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) bzw. der 

Plangenehmigung nach § 41 Abs. 4 FlurbG. Für die Planung ist die 

Verträglichkeit entsprechend den Vorschriften des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) und den Vorschriften des 

Bundesnaturschutzgesetzes (BNatschG) nachzuweisen. Weiterhin sind die 

Fachgesetze einschlägig, welche insbesondere das Bayerische Straßen- und 

Wegegesetz (BayStrWG) zur Herstellung der geplanten Wege, das 

Bayerische Naturschutzgesetz (BayNatSchG) für Maßnahmen zur Erhaltung, 

Sicherung und Entwicklung der Eigenart und Vielfalt von Natur und 

Landschaft, das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) bzw. das Bayerische 

Wassergesetz (BayWG) bei der Herstellung, Beseitigung oder wesentlichen 

Umgestaltung eines Gewässers sowie die Bayerische Bauordnung (BayBO) 

umfassen.  

 

Der Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen besteht aus 

der Karte zum Plan (KzP) und dem Textteil, welcher sich aus diesem 

Erläuterungsbericht und dem beigelegten Anlagen- und 

Maßnahmenverzeichnis zusammensetzt. Des Weiteren sind Fachplanungen 

der beauftragten Planungsbüros, welche im Kapitel 3 benannt werden, 

gesonderte Anlagen. 

 

1.2 Einleitung des Verfahrens 

Die Flurneuordnung Fronhof wurde am 08.12.2016 als Verfahren nach §§ 1, 

4 und 37 FlurbG durch das Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz 

angeordnet. Das Verfahrensgebiet umfasst Teilbereiche der Gemarkungen 

Fronhof, Dürnersdorf, Altendorf und Zangenstein. 

 

Als Voraussetzung für die Einleitung eines Neuordnungsverfahrens galt, 

dass unter umfassender Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger der klare 
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Wille der möglichen Teilnehmer zur Durchführung eines Verfahrens 

erkennbar sein müsse. Am 26.03.2014 fand eine Aufklärungsversammlung 

statt, am 30.10.2014 wurde eine weitere Informationsveranstaltung 

abgehalten.  

Im Zeitraum von Oktober 2014 bis April 2016 fanden sechs 

Arbeitskreissitzungen, einschließlich der notwendigen Ortsbegehungen, im 

Zuge einer Flurwerkstatt statt. 

Die Anordnung des Verfahrens erfolgte auf Grundlage der zwei Jahre 

laufenden projektbezogenen Untersuchung, in welcher zahlreiche 

Bürgerinnen und Bürger sowie verschiedene behördliche Fachstellen die 

Ziele des beantragten Verfahrens erarbeiteten. Das gesamte 

Flurbereinigungsgebiet umfasst eine Fläche von rund 241 ha.  

 

1.3 Lage des Gebiets 

Das Flurneuordnungsverfahren Fronhof im Regierungsbezirk Oberpfalz liegt 

östlich von Nabburg im Gemeindegebiet Altendorf, Landkreis Schwandorf. 

Die beiden im Verfahrensgebiet liegenden Ortsteile Fronhof und Siegelsdorf 

gehören zur Planungsregion 6, Oberpfalz Nord, und befinden sich teilweise 

im Naturpark Oberpfälzer Wald. 

Des Weiteren liegt das Flurbereinigungsgebiet im Städtedreieck Nabburg-

Oberviechtach-Neunburg und ist über die zehn Kilometer westlich von 

Fronhof laufenden Bundesautobahnen BAB 6 und BAB 93 an die 

überörtliche Verkehrsinfrastruktur angeschlossen. 
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Abbildung 1 – Lage der Gemeinde Altendorf im Städtedreieck Nabburg-Oberviechtach-Neunburg 
Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung, BayernAtlas – 2019 

 

 
2. Allgemeine Planungsgrundlagen 

2.1 Begründung zum Plan 

Anhand der Auswahlkriterien Multifunktionalität, Verbindungs- und 

Erschließungsfunktion wurde mit Blick auf den Strukturwandel der Land- und 

Forstwirtschaft sowie auf die zunehmend bedeutendere Freizeit- und 

touristische Nutzung das ländliche Wegenetz bestimmt. Die im 

Flurbereinigungsgebiet liegenden Infrastruktureinrichtungen werden unter 

Beachtung der jeweiligen Landschaftsstruktur ertüchtigt, wie es den 

gegeneinander abzuwägenden Interessen der Beteiligten sowie den 

Interessen der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung entspricht 

und wie es das Wohl der Allgemeinheit erfordert. Hierbei werden 

insbesondere Hauptwirtschaftswege, Maßnahmen zur Wasserrückhaltung in 

der Fläche und zur Steigerung der Gewässerqualität sowie andere 

gemeinschaftliche Anlagen, soweit möglich, geschaffen, bodenschützende 

sowie -verbessernde und landschaftsgestaltende Maßnahmen vorgenommen 

und alle sonstigen Maßnahmen, durch welche die Grundlage der 
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Wirtschaftsbetriebe verbessert, der Arbeitsaufwand vermindert und die 

Bewirtschaftung erleichtert wird, im Zuge des Verfahrens umgesetzt werden. 

 

2.2 Ziele des Plans 

Bei dem Flurneuordnungsverfahren Fronhof wurden dem Plan folgende Ziele 

zugrunde gelegt: 

 
 Die Grundstücke sind durch Bodenordnung unter Berücksichtigung der 

topographischen und naturräumlichen Gegebenheiten nach Lage und 

Form für eine zeit- und ressourcensparende Bewirtschaftung neu zu 

ordnen. 

 Das bestehende Acker-/Grünlandverhältnis ist nicht nachteilig zu 

verändern.  

 Alle landwirtschaftlich genutzten Grundstücke im Verfahrensgebiet sind 

zu vermessen und abzumarken.  

 Kataster und Grundbuch sind zu aktualisieren.  

 Das vorhandene Wegenetz ist auf die neuen örtlichen Gegebenheiten hin 

zu ergänzen und neu auszurichten. Zum Erreichen von zeitgemäßen 

Bewirtschaftungseinheiten sollen Wege ganz entfallen und rekultiviert 

werden.  

 Der Ausbaustandard des Wegenetzes soll den topographischen 

Erfordernissen angepasst werden. Die neu gebauten landwirtschaftlichen 

Wege sollen sich in das Landschaftsbild einfügen.  

 Die Wasserrückhaltung in der Fläche ist durch eine vorausschauende 

Flächenzusammenlegung, eine standortgerechte Bewirtschaftung sowie 

die Anlage von Rückhalteräumen und wasserbremsender Strukturen 

(Ranken, Raine, Hecken etc.) zu verbessern.  

 Der Erosion in den Hanglagen ist z.B. durch hangparallele 

Bewirtschaftung oder der Berücksichtigung der Geländestrukturen beim 

Wegebau gezielt entgegenzuwirken.  

 Entlang der Gewässer sind Uferstreifen auszuweisen, Verrohrungen zu 

entfernen, Bäche naturnah umzugestalten.  

 Schützenswerte Flächen sind miteinander zu vernetzen, wertvolle 

Landschaftsbestandteile sind dauerhaft zu sichern.  
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 Die Nutzungsansprüche an die Landschaft durch Landwirtschaft, 

Naturschutz und Wasserwirtschaft sind durch eine differenzierte 

Landnutzung zu entzerren.  

 Angebote für die örtliche Naherholung sind zu ergänzen.  

 Maßnahmen zur Verbesserung im Bereich Freizeit und Erholung sind 

umzusetzen. Die Angebote des sanften Tourismus sind zu optimieren.  

 Die Rechtlergründe sind aufzuteilen und im Grundbuch aufzulösen.  

 Kulturhistorische Elemente (z.B. Flurdenkmäler, …) sind zu erhalten und 

zu sichern.  

 
2.3 Raumbezogene Planungen 

Das Verfahrensgebiet, welches im Zuständigkeitsbereich des regionalen 

Planungsverbandes Oberpfalz-Nord liegt, ist der Planungsregion 6 – 

Oberpfalz-Nord zuzuordnen.  

 

2.4 Geschützte Teile von Natur und Landschaft 

Im Verfahrensgebiet befinden sich durch Fachgesetze geschützte Teile von 

Natur und Landschaft. 

 
2.4.1 Wasserschutzgebiete 

Im Verfahrensgebiet sind keine Wasserschutzgebiete ausgewiesen. 

 
2.4.2 Naturschutz, Landschaftspflege und Vogelschutz 

Das Verfahrensgebiet befindet sich teilweise im Landschaftsschutzgebiet 

„Naturpark Oberpfälzer Wald“ (Südwestlich von Fronhof, gesamtes Gebiet 

nördlich Fronhof und gesamte Siegelsdorfer Flur). 
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Abbildung 2 – Landschaftsschutzgebiet „Naturpark Oberpfälzer Wald“ 
Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung, BayernAtlas - 2019 

 

Weiterhin befinden sich kartierte Biotope und schutzwürdige Arten im 

Verfahrensgebiet. 

Natura 2000 – Gebiete (Fauna-Flora-Habitat- oder Vogelschutzgebiete) sind 

von den beabsichtigten Maßnahmen der Teilnehmergemeinschaft nicht 

betroffen1. 

 

2.4.3 Biotope und Ökoflächen 

Innerhalb des Verfahrensgebiets wurden im Rahmen der Biotopkartierung 

Bayern verschiedene Biotopstrukturen erfasst (genannt sind im Folgenden 

die größeren Biotopstrukturen bzw. Bereiche mit höherer Dichte an 

Biotopen): 

 Heckenstrukturen südwestlich Fronhof, südlich der Horstersiedlung 

(Nr. 6539-30) 

 Hecken westlich Fronhof (Nr. 6539-30, weitere Teilflächen) 

 Hecken nördlich Siegelsdorf und zwischen Siegelsdorf und 

Oberkonhof (Nr. 6539-37) 

                                              
1
 Gemäß der fachlichen Auskunft mittels den bereitgestellten Diensten im BayernAtlas, BVV 2019 
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Im Wesentlichen sind im Verfahrensgebiet nur Hecken in der 

Biotopkartierung erfasst, z.T. auch noch Gehölzbestände und Teiche. 

Trockenlebensräume oder Feuchtstrukturen, z.B. ausgedehnte 

Verlandungszonen, naturnahe Fließgewässer oder Stillgewässer sind nicht 

oder nicht nennenswert in der Biotopkartierung enthalten. Die entsprechende 

Würdigung wurde im Rahmen der beauftragten Landschaftsplanung, 

vergeben an das Büro Blank aus Pfreimd, vorgenommen. 

 

 

Abbildung 3 – Biotope und Ökoflächen im Verfahrensgebiet 
Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung, BayernAtlas - 2019 

 
 

2.4.4 Denkmalschutzzonen 

Im Verfahrensgebiet westlich und östlich von Siegelsdorf befinden sich die 

beiden Bodendenkmäler D-3-6539-0236 „Vorgeschichtliche Siedlung“ und  

D-3-6539-0007 „Mesolithische Freilandstation, Siedlung der Urnenfelderzeit, 

der Hallstattzeit und der Latènezeit“. Die geplanten Maßnahmen MKZ  

516 040 (Anlage einer erosionsmindernden Geländestruktur), 301 167,  
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301 060, 301 086, 301 094, 301 159 (Beseitigung von Kleinstrukturen),  

516 074 (Verbreiterung einer erosionsmindernden Struktur), 154 083 

(Wegerückbau), 518 018 (Renaturierung des Krummbaches),  

522 015 (Anlage eines Dammbauwerks) und 517 054 (Anlage einer 

Streuobstwiese) liegen innerhalb oder am Rand des kartierten Bereichs. 

Hierzu wurde die Untere Denkmalschutzbehörde am Landratsamt 

Schwandorf sowie das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (LfD) 

beteiligt und das Einvernehmen hergestellt. Gemäß Schreiben des LfD vom 

29.07.2019 sind bei den MKZ 516 040, 516 074, 522 015 und 517 054 

denkmalrechtliche Belange nicht betroffen. 

 

 

Abbildung 4 – Bodendenkmäler bei Siegelsdorf 
Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung, BayernAtlas - 2019 

 

2.4.5 Geologie und Böden 

Nach der geologischen Karte wird das Gebiet um Fronhof und Siegelsdorf 

vor allem von Gneisen aufgebaut (Cordierit-Sillimanit-Flaser- und 
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Zeilengneise, Biotot-Cordierit-Zeilengneise). Nur kleinflächig sind 

Orthogneise und feinkörnige Granite ausgeprägt. Die Täler bestehen aus 

jüngsten quartären Talfüllungen, weitere Talrand-Hanglagen bestehen aus 

Fließerden (sandige, steinige Lehme). 

 

2.5 Bestehende und geplante Anlagen (ohne gemeinschaftliche Anlagen) 

Es handelt sich hierbei um Anlagen, die nicht dem Zuständigkeitsbereich der 

Teilnehmergemeinschaft Fronhof zuzuordnen sind.  

 

2.5.1 Straßen 

Im Verfahrensgebiet verlaufen Staatsstraßen sowie 

Gemeindeverbindungsstraßen, welche teilweise noch über Privatgrund 

verlaufen und im laufenden Verfahren zu vermessen sind. 

 

Staatsstraße: 

Das Verfahrensgebiet grenzt an die Staatsstraße St 2159. Die Straße ist vom 

Bau selbst nicht betroffen, aber an den begleitenden Wegseitengräben bzw. 

vorhandenen Rohrleitungen werden teilweise die 

Entwässerungseinrichtungen der neuen Wegtrassen angeschlossen. Die 

Zustimmungen des Staatlichen Bauamtes Amberg-Sulzbach liegen vor. 

 

Gemeindeverbindungsstraßen: 

Im Verfahrensgebiet befinden sich mehrere Gemeindeverbindungsstraßen, 

jedoch sind keine Ausbau- oder Sanierungsabsichten bekannt. An den 

begleitenden Wegseitengräben bzw. vorhandenen Rohrleitungen werden 

teilweise die Entwässerungseinrichtungen der neuen Wegtrassen 

angeschlossen. Die Zustimmung der Gemeinde erfolgte mit Schreiben vom... 

 

2.5.2 Gewässer 

Das Verfahrensgebiet ist durch weitläufige Gewässer III. Ordnung 

durchzogen. Im Bereich Siegelsdorf sind es der Moorgraben und der 

Krummbach sowie kleinere Weiher westlich und nördlich von Fronhof und 
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nördlich von Siegelsdorf, an denen bauliche Veränderungen zur Steigerung 

der Gewässerqualität von Seiten der Teilnehmergemeinschaft geplant sind 

(siehe Entwurfsplanung vom Ingenieurbüro ME GmbH). 

 

2.5.3 Leitungen 

Elektrische Leitungen 

Im Verfahrensbereich befinden sich Trafostationen und 20-kV-Freileitungen 

der Bayernwerk AG. Nach derzeitigem Stand der Entwurfsplanungen sind 

diese jedoch von den angedachten Bauvorhaben nicht betroffen. 

 

Gasleitungen 

Der Verlauf von möglichen Ferngasleitungen im Bereich der Vorhaben 

ist derzeit nicht bekannt und wurde in der Entwurfsplanung des 

Verbandes für Ländliche Entwicklung nicht benannt. 

 

Fernmeldeleitungen 

Durch die Bayerische Breitbandinitiative wurden in den letzten Jahren 

im Verfahrensgebiet neue Leitungen verlegt. Deren genauer Verlauf ist 

im Rahmen der Ausführungsplanung rechtzeitig mit dem Anbieter zu 

bestimmen. 

 
 

3. Planungen der Teilnehmergemeinschaft für das Verfahrensgebiet 

 
3.1 Maßnahmenbereich Verkehr 

Zur Erschließung der landwirtschaftlichen Grundstücke und um Eingriffe in 

den Naturhaushalt so gering wie möglich zu halten, werden die 

Wirtschaftswege größtenteils auf alter Trasse ausgebaut. Die bestehenden 

Wirtschaftswege sind in der Regel Erd- und Schotterwege und für 

zeitgemäße landwirtschaftliche Maschinen zu schmal. Viele dieser Wege 

weisen massive Verdrückungen, Ausspülungen und Schlaglöcher auf. Eine 

geregelte Wasserführung (Seitengräben, Rückhaltung von 

Oberflächenwasser) fehlt. Alle geplanten Trassen benötigen auf Grund der 

zunehmenden Inanspruchnahme durch höhere Frequentierung und 
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Achslasten sowie der damit verbundenen hohen Belastung des Wegekörpers 

einen zeitgemäßen Ausbau. Dies wurde im Rahmen der Entwurfsplanung 

größtenteils mit folgenden Bautypen gewürdigt: 

 Wegbautyp 7a – Schotterbauweise  

 Wegbautyp 4a – Pflasterbauweise bei Steigung über 10 % 

 Wegbautyp 1a – Asphaltbauweise gemäß RStO2 

 Wegebautyp 8 – Schotterbauweise 
 
Die entsprechende Fachplanung, die auf Grundlage der Richtlinien für den 

ländlichen Wegebau (RLW) für die Wegbautypen 7a, 4a und 8 und der RStO 

für den Wegbautyp 1a entsteht, wurde durch den Verband für Ländliche 

Entwicklung (VLE) Oberpfalz mit Sitz in Regensburg erstellt. Bei den 

geplanten Entwässerungseinrichtungen/Wegseitengräben sind in 

Abhängigkeit der jeweiligen Hangneigung Gumpen oder Schroppenriegel 

vorgesehen, um eine Verzögerung des Abflusses innerhalb dieser Anlagen 

zu bewirken.  

 

Tabelle 1 – Übersicht über die geplanten Wege im Verfahrensgebiet 

MKZ Bautyp Länge in m Kosten in Euro 

116 009 4a 75 27.000,00 

116 017 4a 220 120.000,00 

116 025 7a 120 34.000,00 

116 033 7a 445 120.000,00 

116 041 7a 330 143.000,00 

116 050 1a OBV + 1a 760 + 240 350.000,00 

116 076 7aV 370 100.000,00 

116 084 7a 145 34.000,00 

116 114 7a 380 90.000,00 

116 122 7a 300 69.000,00 

116 131 8 145 25.000,00 

116 149 7a 90 26.000,00 

116 157 8 460 70.000,00 

                                              
2
 Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen 
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116 891 2a + 1a OBV 185 + 30 56.400,00 

SUMME  4.295 1.264.400,00 

 

Die notwendigen Baugrunduntersuchungen, hinsichtlich des Schichtenprofils 

und der chemischen Analyse der jeweiligen Bodenschichten, wurden durch 

das Baugrundinstitut Pedall, mit Sitz in Haag, durchgeführt. Die 

Untersuchungen erfolgten gemäß der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 

Abfall (LAGA). 

 

Tabelle 2 – Übersicht über Bodenproben vom Baugrundinstitut Pedall aus Haag 

Maßnahme Bohrung Zuordnungswerte 

116 009 RKS 9 Z 0 

116 017 

116 025 

RKS 7 

RKS 8 

Z 1.2 und Z 2 

Z 1.2 und Z 2 

116 033 RKS 10 

RKS 11 

Z 0 

Z 0 

116 041 RKS 12 Z 2 

116 050 

116 076 

116 157 

RKS 13 – 19 Z 0 und Z 1.1 

Z 1.1 

Z 1.1 

116 084 RKS 1 Z 1.1 

116 114 RKS 3 

RKS 4 

Z 1.1 und Z 1.2 

116 122 RKS 5 Z 0  

116 131 RKS 6 Z 2 

116 149 RKS 2 Z 0 

 

Wegebau MKZ 116 009 
 

Der Weg wird auf Grundlage der RLW als Bautyp 4a (Pflaster) mit einer 

Gesamtlänge von 75 m und einer Breite von 3,5/4,5 m auf alter Trasse 

gebaut. Der Ausbau in Rasengitterverbund erfolgt auf Grund der erhöhten 

Steigung. Die Einmündung in die übergeordnete Straße (MKZ 116 891) wird 

asphaltiert (Bautyp 2a). Die Entwässerung erfolgt über neue 
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Wegseitengräben. Die Wasserableitung des Grabens erfolgt in das 

bestehende Regenrückhaltebecken (RRB) der Gemeindeverbindungsstraße 

(GVS), wo es versickert bzw. über einen Notüberlauf im Graben der GVS 

abfließt. 

 
Wegebau MKZ 116 017 
 

Der Weg wird auf Grundlage der RLW als Bautyp 4a (Pflaster) mit einer 

Gesamtlänge von 220 m und einer Breite von 3,5/4,5 m auf alter Trasse in 

einer Hohlgasse gebaut. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (Hohlweg, 

Biotope) ist der Bau eines Seitengrabens nicht möglich. Zur Entwässerung 

wird eine Betonspitzrinne mit Wasserlauf 24 cm und darunterliegender 

Mehrzweckleitung bzw. Teilsickerrohr gebaut. Die Wasserableitung erfolgt 

von 0 + 000 bis ca. 0 + 040 in die bestehende Entwässerungsleitung der  

St 2159. Das Einverständnis durch das Staatliche Bauamt wurde nach einem 

Ortstermin am 09.10.2018 gegeben. 

Bei 0 + 040 bis ca. 0 + 110 werden Teilsickerrohre installiert, welche bei  

0 + 40 in ein neu anzulegendes Rückhaltebecken entwässern. Vom 

Rückhaltebecken wird das anfallende Wasser breitflächig in das anstehende 

abschüssige Gelände zwischen Staatsstraße und Weg eingeleitet. Die 

Zustimmung zur Einleitung in das Flurstück 107 liegt vor. 

Von 0 + 110 bis Bauende 0 + 220 wird ein Mehrzweckrohr hergestellt, 

welches in ein Absetzbecken (0 + 110) mündet. Anschließend erfolgt die 

breitflächige Einleitung in das abfallende bewaldete Gebiet zwischen 

Staatsstraße und Weg mittels Quergraben und waagerechten Dämmen. Die 

Zustimmung zur Einleitung in das Flurstück 74 liegt ebenfalls vor. 

Die Einmündung in die übergeordnete Straße (MKZ 116 891) wird asphaltiert 

(Bautyp 2a). 

Der Weg verläuft in einer Hohlgasse, die beiderseits mit Bäumen und 

Sträuchern bewachsen ist und beiderseits als Biotop kartiert sind. Durch die 

Lage des Weges in der Hohlgasse sind bei der Verbreiterung des Weges auf 

4,5 m Baumfällungen und Erdarbeiten (MKZ 313 017) notwendig. Die 

Erweiterung des Weges soll nur nach Osten erfolgen. Der Baumbestand wird 

entsprechend des Schätzungsergebnisses des zuständigen Amtes für 
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Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Schwandorf – Außenstelle 

Neunburg vorm Wald entschädigt.  

 
Wegebau MKZ 116 025 
 

Der Weg wird auf Grundlage der RLW als Bautyp 7a (Schotter) mit einer 

Gesamtlänge von 120 m und einer Breite von 4,5 m auf alter Trasse gebaut. 

Die Entwässerung erfolgt über einen neuen Wegseitengraben. Die 

Wasserableitung des Grabens erfolgt in die Entwässerungseinrichtungen des 

Weges MKZ 116 017. 

 
Wegebau MKZ 116 033 
 

Der Weg wird auf Grundlage der RLW als Bautyp 7a (Schotter) mit einer 

Gesamtlänge von 445 m und einer Breite von 4,5 m auf alter Trasse gebaut. 

Zur Entwässerung wird ein Wegseitengraben angelegt. Aufgrund des großen 

Einzugsgebietes und der Ableitung des Oberflächenwassers in den Graben 

der GVS Altendorf – Fronhof soll beim Bauanfang ein Rückhaltebecken mit 

ca. 200 m³ Fassungsvermögen gebaut werden. Im Einmündungsbereich der 

GVS Altendorf – Fronhof befindet sich eine Rohrleitung mit verschiedenen 

Dimensionen von DN 200 - DN 400. Durch die Einleitung des Wassers aus 

dem Wirtschaftsweg ist es erforderlich die Rohrleitung auf DN 400 

auszubauen. Am Bauende ist eine bewirtschaftbare Flutmulde vorgesehen, 

um die neue Wegtrasse vor wild abfließenden Niederschlägen aus den 

Flurstücken 445 und 446 zu schützen. Der Ausbau der vorhandenen 

Rohrleitungen sowie die Herstellung des Rückhaltebeckens wurden mit dem 

Wasserwirtschaftsamt (WWA) Weiden abgestimmt. 

Die Einmündung in die übergeordnete Straße (MKZ 116 891) wird asphaltiert 

(Bautyp 2a). 

 
Wegebau MKZ 116 041 
 

Der Weg wird auf Grundlage der RLW als Bautyp 7a (Schotter) mit einer 

Gesamtlänge von 330 m und einer Breite von 4,5 m auf alter Trasse gebaut. 

Zur Entwässerung wird ein Wegseitengraben angelegt. Aufgrund des großen 

Einzugsgebietes und durch die Einleitung des Oberflächenwassers in die 

bestehende Rohrleitung des Begleitweges der Staatsstraße 2159 ist ein 
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Rückhalte- bzw. Absetzbecken mit einer Größe von ca. 20 x 10m 

erforderlich. Die Zustimmung zur Einleitung in die Entwässerungsanlagen der 

St 2159 liegt vor. Da südlich des Weges eine Teichkette besteht, kann der 

Weg nur nach Norden verbreitert werden. Dies hat erhöhte Erdarbeiten 

(Materialabtrag Geländestruktur KS 156-4) zur Folge. Vom Bauanfang bis ca. 

0 + 060 befinden sich am Damm des Teiches Sträucher, Bäume und 

Strukturen, welche durch den Bau beseitigt werden müssen. 

Die Einmündung in den Begleitweg der übergeordneten Straße  

(MKZ 116 891) wird asphaltiert (Bautyp 2a). 

 
Wegebau MKZ 116 050 
 

Der Weg wird auf Grundlage der RLW als Bautyp 1a (Asphalt) mit einer 

Gesamtlänge von 1000 m und einer Breite von 3,5/5,0 m auf alter Trasse 

gebaut. Von Abschnitt 0 + 000 bis 0 + 760 findet lediglich eine 

Asphaltoberbauverstärkung (OBV) statt. Ab 0 + 760 erfolgt der Vollausbau 

(VA). Die Wasserableitung wird nicht geändert und erfolgt über die Einleitung 

am Bauanfang in die bestehende Rohrleitung (DN 600) der Staatsstraße. 

Bestehende Gräben werden nachgearbeitet, wo erforderlich werden 

Wasserbremsen in Form von Schroppenriegeln oder Steinquadern 

eingebaut, um die Abflussgeschwindigkeit zu vermindern. Am Bauanfang 

wird aufgrund des höherliegenden Geländes eine 3-zeilige Rinne aus den 

Granitgroßsteinen mit darunterliegender Sickerleitung (SL) gebaut. Die 

Zustimmung zur Entwässerung in die Anlagen der St 2159 liegt vor. 

Die Einmündung in die übergeordnete Straße (MKZ 116 891) wird asphaltiert 

(Bautyp 2a). Von ca. 0 + 400 bis ca. 0 + 650 befinden sich östlich des Weges 

Biotope. Durch den Bau auf alter Trasse sind die Biotope nicht betroffen. 

 
Wegebau MKZ 116 076 
 

Der Weg wird auf Grundlage der RLW als Bautyp 7aV (Schotter mit 

verstärktem Unterbau) mit einer Länge von 370 m und einer Breite von 4,5m 

auf größtenteils alter Trasse ausgeführt. Zur Entwässerung wird ein 

Wegseitengraben angelegt. Zur Pufferung des Oberflächenwassers wird 

westlich des Weges ein RRB (MKZ 222 011) gebaut und dann breitflächig in 
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das Gelände abgeleitet. Die Fachplanung des RRB erfolgte über das 

Ingenieurbüro ME GmbH. 

Im Norden soll der Ausbau des Weges im Zuge des Forstwegebaus 

fortgeführt werden. Der Unterbau des Weges (MKZ 116 076) soll daher 

verstärkt werden, damit die zukünftige, verstärkte Holzabfuhr keine 

Beschädigung der neuen Wegtrasse verursacht. Aufgrund der 

Wasserbauplanung erfolgt eine Abweichung der bestehenden Trasse. 

Wegen dieser Verschiebung müssen eine Heckenstruktur bei ca. 0 + 140 auf 

einer Länge von 10 - 15 m und Einzelbäume zwischen 0 + 060 und 0 + 140 

beseitigt werden. 

Durch die Verbreiterung des Weges auf 4,5 m sind Baumfällungen 

erforderlich (MKZ 313 025). Der Baumbestand wird entsprechend des 

Schätzungsergebnisses des zuständigen AELF Schwandorf – Außenstelle 

Neunburg vorm Wald entschädigt. 

 
Wegebau MKZ 116 084 
 

Der Weg wird auf Grundlage der RLW als Bautyp 7a (Schotter) mit einer 

Gesamtlänge von 145 m und einer Breite von 4,5 m auf alter Trasse gebaut. 

Von Abschnitt 0 + 000 bis 0 +080 wird ein Wegseitengraben angelegt, 

welcher nach Zustimmung des WWA Weiden und des Landratsamtes 

Schwandorf in den Krummbach entwässern darf. Ab 0 + 080 kann auf einen 

Seitengraben verzichtet werden, da der Weg auf einem Damm läuft und die 

Entwässerung breitflächig über das Bankett in das anstehende Gelände 

erfolgt. Am Bauende befindet sich westlich des Weges ein Biotop. Der 

Wegebau wird in diesem Bereich so durchgeführt, dass keine 

Beeinträchtigungen des Biotops entstehen. Von 0 + 080 bis Bauende 

entsteht zu den westlich und östlich gelegenen Flächen durch den Bau eine 

Böschung. 

 

Wegebau MKZ 116 092 
 

Der angedachte Projektweg soll nach der Neuverteilung auf Grundlage der 

RLW als Bautyp 7a (Schotter) auf einer Länge von 140 m und einer Breite 

von 4,5 m auf alter Trasse gebaut werden. Die Oberflächenversickerung wird 

vor Ort in Wegseitengräben durch deren Verbreiterung erfolgen. 
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Die Hecke KS 464-10 wird unbeeinträchtigt erhalten bleiben. 

 
Wegebau MKZ 116 114 

 
Der Weg wird auf Grundlage der RLW als Bautyp 7a (Schotter) mit einer 

Gesamtlänge von 380 m und einer Breite von 4,5 m auf alter Trasse gebaut. 

Zur Entwässerung wird ein Wegseitengraben angelegt. Als Vorflut dienen die 

MKZ 518 026 sowie der Moorgraben, der hier entlang des bestehenden 

asphaltierten Wirtschaftsweges der Gemeinde verläuft. 

Am Bauanfang des Weges befindet sich östlich ein Teich, dessen Dämme 

als Biotop (KS 500-10) kartiert sind. Westlich des Weges verläuft ein Ranken 

(KS 502-10), der ebenso in der Biotopkartierung enthalten ist. Der Wegebau 

wird in diesem Bereich so durchgeführt, dass keine Beeinträchtigungen der 

Biotope entstehen. 

Zu den östlich gelegenen Flächen entsteht abschnittsweise durch den Bau 

eine Böschung. 

 
Wegebau MKZ 116 122 

 
Der Weg wird auf Grundlage der RLW als Bautyp 7a (Schotter) mit einer 

Gesamtlänge von 300 m und einer Breite von 4,5 m auf alter Trasse gebaut. 

Zur Entwässerung wird ein Wegseitengraben angelegt, der mit Schroppen 

bzw. Querriegeln ausgestattet wird. Als Vorflut dient der Wegseitengraben 

des bestehenden asphaltierten Wirtschaftsweges der Gemeinde, welcher 

zwischenzeitlich instandgesetzt worden ist. 

 
Wegebau MKZ 116 131 

 
Der Weg wird auf Grundlage der RLW als Bautyp 8 (Schotter) mit einer 

Länge von 145 m und einer Breite von 4,0 m auf alter Trasse gebaut.  

Es wird kein Wegseitengraben angelegt. Die Entwässerung erfolgt 

breitflächig über das Bankett in die angrenzenden Flächen. 

Am Bauende des Weges befindet sich ein Biotop. Der Wegebau wird in 

diesem Bereich so durchgeführt, dass keine Beeinträchtigung des Biotops 

entstehen. 
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Wegebau MKZ 116 149 

 
Der Weg wird auf Grundlage der RLW als Bautyp 7a (Schotter) mit einer 

Gesamtlänge von 90 m und einer Breite von 4,5 m auf alter Trasse gebaut. 

Zur Entwässerung wird ein Wegseitengraben angelegt. Die Entwässerung 

erfolgt über den Moorgraben, der an dieser Stelle entlang des bestehenden 

asphaltierten Wirtschaftsweges verläuft. 

Ca. 30 m vor Bauende des Weges befindet sich östlich des Weges ein 

Biotop. Der Wegebau wird in diesem Bereich so durchgeführt, dass keine 

Beeinträchtigungen des Biotops entstehen. 

 
Wegebau MKZ 116 157 

 
Der Weg wird auf Grundlage der RLW als Bautyp 8 (Schotter) mit einer 

Länge von 460 m und einer Breite von 4,0 m auf alter Trasse gebaut.  

Es wird kein Wegseitengraben angelegt. Die Entwässerung erfolgt 

breitflächig über das Bankett in das angrenzende Gelände. 

Am Bauende befindet sich westlich des Weges ein Biotop. Der Wegebau 

wird in diesem Bereich so durchgeführt, dass keine Beeinträchtigungen des 

Biotops entstehen. Zu den südöstlich gelegenen Flächen entsteht durch den 

Bau eine Böschung. 

 
Holzlagerplatz 116 165 
 

Zwischen dem Weg MKZ 116 050 und dem Wald, Teil von Flst. 217, 

Gemarkung Fronhof, soll ein Holzlagerplatz gebaut werden. 

 
Holzlagerplatz 116 173 
 

An der Weggabelung bei Flst. 801, Gemarkung Dürnersdorf, des neu zu 

bauenden Weges MKZ 116 114 und des bestehenden Asphaltweges der 

Gemeinde soll ein Holzlagerplatz gebaut werden. 

 
Holzlagerplatz 116 181 
 

Im südöstlichen Teil von Flst 708, Gemarkung Dürnersdorf, am bestehenden 

Weg soll ein Holzlagerplatz gebaut werden. 
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Einmündungen MKZ 116 891 
 

Insgesamt werden im Verfahrensgebiet 11 Einmündungen im Bautyp 2a 

ausgebaut. 

 

Wegebau MKZ 123 013 
 

Der angedachte Projektweg soll nach der Neuverteilung als Grünweg auf 

einer Länge von 75 m und einer Breite von 3 bis 4 m auf neuer Trasse 

errichtet werden. Es sind keine Entwässerungseinrichtungen vorgesehen. 

 

Wegebau MKZ 123 021 
 

Der angedachte Projektweg soll nach der Neuverteilung als Grünweg auf 

einer Länge von 110 m und einer Breite von 3 bis 4 m auf neuer Trasse 

errichtet werden. Es sind keine Entwässerungseinrichtungen vorgesehen. 

 

 
3.2 Maßnahmenbereich Wasserwirtschaft 

Zur Verbesserung der Abflussverhältnisse im Bereich der Flurlagen sollen 

die bei Starkregenereignissen abfließenden Niederschlagswasser durch 

dezentrale Rückhaltebecken bereits in der Fläche zurückgehalten, der 

Wasserabfluss mittels Schroppenriegeln und Gumpen gebremst und der 

abgetragene Boden ausgefiltert werden.  

 
Im Verfahren Fronhof sollen Maßnahmen der Renaturierung sowie des 

Hochwasserrückhaltes in der Fläche durchgeführt werden, welche ein 

wasserrechtliches Genehmigungsverfahren erforderten. Hierzu wurde das 

Ingenieurbüro ME GmbH Münchner Eigener mit der hydrologischen 

Berechnung und der Planung der Maßnahmen beauftragt.  

Im Wesentlichen handelt es sich um vier Maßnahmen: 

 MKZ 222 011: Rückhalteeinrichtung am Wegedamm 

 MKZ 518 018: Renaturierung des Krummbaches 

 MKZ 518 026: Renaturierung des Moorgrabens 

 MKZ 518 034: Ökologische Aufwertung Weiherkette 
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Die angedachten Maßnahmen wurden im Rahmen eines Grüntermins am 

28.02.2018 abgestimmt. Das behördliche Einvernehmen von Seiten des 

WWA Weiden sowie des Landratsamtes Schwandorf – Team Wasserrecht 

und Bodenschutz wurde hergestellt. 

 

 

Abbildung 5 – Rückhalte- und Renaturierungsmaßnahmen im Flurneuordnungsverfahren Fronhof 
Quelle: Erläuterungsbericht zur Entwurfsplanung, Ingenieurbüro ME GmbH 

 

Rohrleitung MKZ 213 012 
 

Ein bestehender Bachlauf soll verrohrt werden, um die zusammenhängende 

Bewirtschaftung zu ermöglichen. Die Rohrleitung, für welche von Seiten des 

WWA Weiden ein DN 600 empfohlen wird, entwässert in den Krummbach. 

Die Rohrsohle soll 10 cm unter Grabensohle eingebaut werden, damit sich 

auf dem Boden des Rohres Sohlsubstrat ablagern kann, um die 

Durchwanderbarkeit für aquatische Lebewesen zu verbessern. 
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Rückhalteeinrichtung am Wegedamm MKZ 222 011 (siehe auch Abschnitt 3.4) 
 

Durch die Verlegung des Weges nach Osten und der Dammlage des Weges 

wird oberhalb eine Geländemulde angelegt und profiliert. Die Drosselung 

erfolgt über ein Mönchbauwerk mit höhenverstellbarer Drosselöffnung (Ø 150 

mm). Für die Entlastung bei Hochwasserereignissen sorgt der Überlauf des 

Mönchbauwerks (Drosselöffnung Ø 150 mm). Die Entwässerung erfolgt über 

eine 15,5 m lange Ablaufleitung (DN 400) und entwässert breitflächig in das 

anstehende Gelände. Bei sehr starken HW-Ereignissen kann es zur 

Überströmung des Weges kommen, der deshalb in diesem Bereich befestigt 

wird. Die Maßnahme dient sowohl als Regenrückhalt (Rückhaltevolumen ca. 

90 m³) wie auch als Erosionsschutz. Ziel dieser Maßnahme ist es, im 

Zusammenhang mit dem Wegebau, den Wasserabfluss zu verzögern und 

Sedimente an Ort und Stelle zurückhalten zu können. Die Planung ist mit den 

behördlichen Fachstellen abgestimmt. 

 

Renaturierung des Krummbaches MKZ 518 018 (siehe auch Abschnitt 3.4) 
 

Nordwestlich von Siegelsdorf verläuft der Krummbach, welcher in einer 

Bachverrohrung im Ortsbereich Siegelsdorf endet. Auf einer Länge von ca. 

230 m soll der Gewässerlauf naturnah (gekrümmte Linienführung) gestaltet 

werden. Über die geplanten Bodenwellen (0 + 096 und 0 + 116) soll eine 

Drosselung und Rückhaltung des Abflusses im Hochwasserfall erfolgen. 

Durch die beiden Bodenwellen kann ein Rückhaltevolumen von jeweils  

100 m³ erreicht werden. Am Ende der Baumaßnahme ist ein Einlaufbauwerk 

zur Verrohrung (DN 400) geplant. Die Planung ist mit den behördlichen 

Fachstellen abgestimmt. 

 

Renaturierung des Moorgrabens MKZ 518 026 (siehe auch Abschnitt 3.4) 
 

Nördlich von Siegelsdorf verläuft der Moorgraben, welcher abschnittsweise 

verrohrt ist. Auf einer Länge von ca. 80 m soll der Gewässerlauf geöffnet und 

naturnah (gekrümmte Linienführung) gestaltet werden. Bei 0 + 080 soll eine 

Bodenwelle angelegt werden, welche in Kombination mit einem 

Mönchbauwerk einen Rückhaltebereich von ca. 150 m³ erzeugt. Am Ende 

der Maßnahme wird das Wasser in die bestehenden Teiche eingeleitet. Die 
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Zustimmung der Eigentümer liegt vor. Die Planung ist mit den behördlichen 

Fachstellen abgestimmt. 

 

Ökologische Aufwertung der Weiherkette MKZ 518 034 (siehe auch Abschnitt 3.4) 
 

Nördlich von Fronhof befindet sich eine fischereilich genutzte Weiherkette. 

Mit einer durchgängigen Gewässerstruktur und einer naturnahen Gestaltung 

soll diese ökologisch aufgewertet werden. Durch den Rückbau bestehender 

Stau- und Drosseleinrichtungen, Verrohrungen und der Abtragung der 

Dämme werden die einzelnen Teiche zusammengelegt und durch Gräben 

verbunden. Im Bereich der Straße (0 + 320) ist ein Einlaufbauwerk (DN 500) 

zur Verrohrung geplant. Die Planung ist mit den behördlichen Fachstellen 

abgestimmt. 

 

Erosionsschutz und flächenhafte Wasserrückhaltung MKZ 522 015 

Diese Maßnahme wurde im Rahmen der Anhörung nach § 5 FlurbG von 

Seiten des Staatlichen Bauamtes Amberg-Sulzbach gefordert, da die 

Staatsstraße bei Starkregenereignissen durch Sedimente aus nordöstlich 

gelegenen Flurstücken überschwemmt wird. Zum Erosionsschutz und zur 

Wasserrückhaltung wird ein Dammbauwerk mit DN 150-Ablauf errichtet. 

 

3.2.1 Wasserrechtliche Würdigung 

Das Gutachten im wasserrechtlichen Verfahren für MKZ 222 011, 518 018, 

518 026 und 518 034 wurde mit Schreiben vom 20.08.2018 übersandt. Die 

Stellungnahme durch die Untere Wasserrechtsbehörde am Landratsamt 

Schwandorf erfolgt mit Schreiben vom 24.08.2018. 

Eine wasserrechtliche Würdigung durch das WWA Weiden für die MKZ  

116 033, 116 041, 116 084 und 116 114 erfolgte im Zuge einer 

Stellungnahme per Email vom 18. Juni 2019. Mit E-Mail vom 19.06.2019 

wurde das Einvernehmen mit der Unteren Wasserrechtsbehörde am 

Landratsamt Schwandorf ebenfalls hergestellt. Somit besteht aus 

wasserwirtschaftlicher Sicht Einverständnis mit den Planungen. Es wurde auf 

die Nebenbestimmungen vom Gutachten vom 20.08.2018 verwiesen. 
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Außerdem wurde das Einvernehmen mit dem WWA Weiden bezüglich der 

MKZ 522 015, MKZ 213 012, MKZ 116 033 (bewirtschaftbare Flutmulde bzw. 

Absetzbecken) sowie MKZ 116 017 mittels eines Ortstermins sowie einer 

anschließenden Stellungnahme per E-Mail vom 22.08.2019 hergestellt. 

Gemäß dem WWA Weiden ist eine Beteiligung der Unteren Wasserbehörde 

für die eben genannten Maßnahmen nicht erforderlich. 

 

3.3 Maßnahmenbereich Bodenordnung 

Wo immer vom Gelände und der Bewirtschaftung her möglich, sollen 

vorhandene Erdwege und Geländestrukturen entfernt werden, um größere 

Schlaglängen zu erzielen und damit den Bewirtschaftungsaufwand zu 

reduzieren. Dies geschieht unter der Beachtung der Vorgabe, dass sich die 

Erosion nicht verschlechtern darf. Im Verfahrensgebiet sollen neun 

Maßnahmen zur Rekultivierung von Wegen (MKZ 154 016 – 091) 

durchgeführt werden. Dies entspricht ca. 1.570 lfd. m Rekultivierung von Erd- 

und Schotterwegen. 

Im Verfahrensgebiet sind zahlreiche Maßnahmen zur Beseitigung von 

Geländestrukturen (MKZ 301 001 – 370) sowie zwei Rodungen (MKZ  

313 017, 313 025) angedacht. Größtenteils beinhalten diese Maßnahmen die 

Entfernung von Feldrainen, um durch Bodenordnung die 

Bewirtschaftungseinheiten zu vergrößern und den neuzeitlichen Ansprüchen 

der modernen Landwirtschaft anpassen zu können. 

 

3.4 Maßnahmenbereich Landespflege – Bilanzierung  
 

In der Mehrzahl sind die Maßnahmen im Verfahrensgebiet so konzipiert, 

dass insgesamt relativ geringe bis mittlere Auswirkungen hervorgerufen 

werden. Stärkere Eingriffe erfolgen durch die Beanspruchung von Wäldern 

bei den Wegebauvorhaben MKZ 116 017 im Hohlwegbereich und MKZ  

116 076 (Anschluss zum Waldwegebau) aufgrund der Beseitigung der 

bestehenden wegbegleitenden Geländestrukturen. Alle anderen 

Wegebaumaßnahmen rufen relativ geringe Auswirkungen und einen 

entsprechend geringen Kompensationsbedarf hervor. Beim Wegerückbau 

kann die Entsiegelung in der Gesamtbilanz positiv angerechnet werden. Die 
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Beseitigung der Kleinstrukturen KS 468-10 und 469-10 beim Wegerückbau 

MKZ 154 067 bzw. MKZ 301 248 ist als stärkerer Eingriff zu bewerten, wurde 

jedoch im Rahmen des Grüntermins am 28.02.2018 mit den behördlichen 

Fachstellen, insbesondere der Unteren Naturschutzbehörde, abgestimmt. 

Der gleiche Sachverhalt trifft auf die MKZ 301 337 und MKZ 301 132 zu. 

Da die einzelnen Anlagen und Maßnahmen aufgrund des sich aus  

§ 1 FlurbG ergebenden eigenständigen und ganzheitlichen 

Gestaltungsauftrags insgesamt zu betrachten sind, sollen die 

schutzgutbeeinträchtigenden Maßnahmen im Gesamtverfahren durch 

Minimierungsmaßnahmen angeglichen werden. Hierbei sind neben dem 

Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt auch alle sonstigen 

Schutzgüter zu berücksichtigen. 

Entsprechend dieser Vorgehensweise, die den „Vollzugshinweisen zur 

Anwendung der Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV) in 

Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz“ entspricht (Stand 17.06.2015), 

wurde im Rahmen der verfahrensbegleitenden Landschaftsplanung zunächst 

mit der Teilnehmergemeinschaft ein Landschaftspflegerisches 

Maßnahmenkonzept erstellt und mit den Fachstellen, insbesondere mit der 

Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Schwandorf und dem AELF 

Amberg – Fachzentrum für Agrarökologie, im Rahmen eines Grüntermins am 

28.02.2018 vorabgestimmt. Die Maßnahmen sind fachlich sinnvoll und zu 

einem Teil alleine aus Gründen des Erosionsschutzes zwingend notwendig. 

Damit kann die Maßgabe umgesetzt werden, die Situation bezüglich des 

Boden- und Erosionsschutzes langfristig zu verbessern und Einträge von 

Sedimenten in die angrenzenden Gewässer III. Ordnung zu verringern. 

Im Folgenden werden die geplanten landschaftspflegerischen Maßnahmen 

dargestellt. 

 

MKZ 516 015 – Anlage eines Rankens als Gras- und Krautflur  
 

Südlich der geplanten Renaturierung der Teiche am asphaltierten Weg MKZ 

116 050 ist ein kleiner Ranken als Gras- und Krautflur in einer Breite von  

5,0 m geplant. Eine Bepflanzung ist hier nicht vorgesehen (angrenzend 

bereits Gehölzbestände vorhanden). Vielmehr ist die Entwicklung einer 

möglichst trocken-mageren Gras- und Krautflur geplant.  
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Dementsprechend ist nur eine geringe Oberflächenauflage von 5-10 cm 

vorzusehen. Die Fläche ist mit gebietseigenem Saatgut aus gesicherten 

Herkünften mit Kräuteranteil einzusäen.  

Fläche: 40 m x 5,0 m = 200 m² 

 
MKZ 516 023 – Anlage eines Rankens mit abschnittsweisen Hecken, ansonsten als 
Gras- und Krautfluren (erosionsmindernde Geländestruktur) 
 

In dieser Flurlage im westlichen Verfahrensgebiet ist der Aufbau einer neuen 

Geländestruktur erforderlich (Breite 5 m), um die Erosionsgefährdung 

aufgrund der geplanten Beseitigung von Geländehindernissen nicht zu 

erhöhen und die erosionswirksamen Hanglängen zu begrenzen. Auf ca.  

50 % der Länge der Struktur ist eine Heckenpflanzung vorgesehen  

(2-3-reihig aus heimischen und standortangepassten Arten unter 

Verwendung autochthonen Pflanzmaterials). Ansonsten wird die Entwicklung 

möglichst trocken-magerer Gras- und Krautfluren angestrebt. In diesen 

Abschnitten ist nur eine geringe Oberflächenauflage von 5-10 cm 

aufzubringen. Sie sind mit standortangepassten, gebietsheimischem Saatgut 

anzusäen. 

Fläche: 1.025 m² (davon 513 m² als 3-reihige Hecke, 512 m² als Gras- und 

Krautflur) 

 
MKZ 516 040 – Anlage einer neuen Geländestruktur mit Pflanzung einer 2-3-reihigen 
Hecke (Breite 5,0 m), erosionsmindernde Geländestruktur  
 

Ergänzend zur Maßnahme MKZ 516 074 wird nordwestlich, in der gleichen 

Flurlage, eine weitere Geländestruktur angelegt, welche die Funktion der im 

Umfeld zur Beseitigung geplanten Geländestrukturen (MKZ 301 167) 

übernehmen und verbessern wird.  

Die neue Geländestruktur wird mit einer 2-3-reihigen Hecke bepflanzt (aus 

heimischen und standortgerechten Arten unter Verwendung autochthonen 

Pflanzmaterials).  

Fläche: 200 m x 5,0 m = 1.000 m²  

Eine 2-jährige Entwicklungspflege ist vorzusehen. 
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MKZ 516 058 – Anlage einer neuen Geländestruktur mit Pflanzung einer 2-3-reihigen 
Hecke (Breite 5,0 m), erosionsmindernde Geländestruktur  
 

In funktionaler Fortsetzung der Maßnahme MKZ 516 040 und der 

dazwischenliegenden Geländestrukturen wird nach Norden eine weitere 

erosionsmindernde Geländestruktur angelegt (Breite 5,0 m), die sowohl der 

Erosionsminderung dient, als auch für den Biotopverbund der 

Gehölzlebensräume eine erhebliche Bedeutung aufweisen wird. Es wird eine 

lange und große Verbindungsstruktur zwischen den Wald- und 

Gehölzbeständen der Gemeindezell zu dem nördlich des Verfahrensgebiets 

liegenden ausgedehnten Waldgebiet geschaffen.  

Die neue Geländestruktur wird mit einer 2-3-reihigen Hecke bepflanzt (aus 

heimischen und standortgerechten Arten unter Verwendung autochthonen 

Pflanzmaterials).  

Fläche: 170 m x 5,0 m = 850 m² 

Eine 2-jährige Entwicklungspflege ist vorzusehen. 

 
MKZ 516 066 – Anlage eines Rankens als Gras- und Krautflur (Breite 4,0 m), 
erosionsmindernde Geländestruktur 
 

Zur Erosionsminderung ist die Anlage einer kurzen Geländestruktur (Ranken) 

in einer Breite von ca. 4,0 m geplant. Eine Pflanzung ist nicht vorgesehen. 

Vielmehr ist die Entwicklung einer möglichst trocken-mageren Gras- und 

Krautflur geplant. 

Dementsprechend ist nur eine geringe Oberflächenauflage von 5-10 cm 

aufzubringen. Die Fläche ist mit gebietseigenem Saatgut aus gesicherten 

Herkünften mit Kräuteranteil einzusäen. 

Fläche: 30 m x 4,0 m = 120 m² 

 
MKZ 516 074 – Verbreiterung einer bestehenden Geländestruktur, Entwicklung als 
Gras- und Krautflur, erosionsmindernde Geländestruktur  
 

Aufgrund der geplanten Beseitigung umliegender, bisher die Hanglängen 

begrenzender, kleinerer Geländestrukturen ist zur Minderung des 

Bodenabtrags in der betreffenden Flurlage die Anlage eines neuen Rankens 

durch Verbreiterung bestehender Gras- und Krautfluren geplant (Breite ca. 

4,0 m).  
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Die neue Struktur soll als möglichst trocken-magere Gras- und Krautflur 

entwickelt werden. Nordwestlich wird mit der Maßnahme 516 040 eine 

weitere neue Geländestruktur angelegt (diese wird vollständig mit einer 

Hecke bepflanzt).  

Dementsprechend ist nur eine geringe Oberflächenauflage von 5-10 cm 

vorzusehen. Die Fläche ist mit gebietseigenem Saatgut aus gesicherten 

Herkünften mit Kräuteranteil einzusäen.  

Fläche: 260 m x 4,0 m = 1.040 m² 

 
MKZ 516 082 – Pflanzung von Obsthochstämmen im Bereich einer bestehenden 
Gras- und Krautflur  
 

Im südwestlichen Verfahrensgebiet ist im Bereich einer bestehenden, zum 

Erhalt geplanten Gras- und Krautflur die Pflanzung von ca. 10 

Obsthochstämmen bewährter, robuster Sorten geplant. Dazwischen sollen 

die bestehenden Gras- und Krautfluren als Rückzugsraum für Tierarten der 

Feldflur erhalten bleiben. Eine lockere Bepflanzung mit Obsthochstämmen 

wurde beim Grüntermin am 28.02.2018, auch in Abstimmung mit der 

Wildlebensraumberatung des AELF Amberg, abgestimmt.  

Fläche/Stückzahl: ca. 10 Stück Obsthochstämme  

Eine 2-jährige Entwicklungspflege sowie ein Einzelschutz für die Obstbäume 

ist vorzusehen. 

 
MKZ 516 091 – Verbreiterung einer bestehenden Geländestruktur, Pflanzung einer 
2-3-reihigen Hecke (Breite 5,0 m) mit Verbesserung der Erosionsschutzfunktion  
 

Aufgrund der geplanten Beseitigung von Geländestrukturen in der Flurlage 

des östlichen Verfahrensgebiets ist zur Wahrung der natur- und 

artenschutzrechtlichen Gesichtspunkte und zur Wahrung der Belange des 

Erosionsschutzes die Anlage eines Rankens durch Verbreiterung 

bestehender Gras- und Krautfluren geplant (Breite 5,0 m).  

Die neue Geländestruktur wird, um umliegende Gehölzverluste 

auszugleichen, mit einer 2-3-reihigen Hecke bepflanzt (aus heimischen und 

standortgerechten Arten unter Verwendung autochthonen Pflanzmaterials).  

Fläche: 357 m² 

Eine 2-jährige Entwicklungspflege ist vorzusehen. 
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MKZ 516 112 – Verbreiterung einer bestehenden Geländestruktur, Pflanzung einer 
2-3-reihigen Hecke (Breite 5,0 m) mit Verbesserung der Erosionsschutzfunktion  
 

Aufgrund der geplanten Beseitigung von Geländestrukturen in der Flurlage 

des östlichen Verfahrensgebiets ist zur Wahrung der natur- und 

artenschutzrechtlichen Gesichtspunkte und zur Wahrung der Belange des 

Erosionsschutzes die Anlage eines Rankens durch Verbreiterung 

bestehender Gras- und Krautfluren geplant (Breite 5,0 m).  

Die neue Geländestruktur wird, um umliegende Gehölzverluste 

auszugleichen, mit einer 2-3-reihigen Hecke bepflanzt (aus heimischen und 

standortgerechten Arten unter Verwendung autochthonen Pflanzmaterials).  

Fläche: 80 m x 5,0 = 400 m²  

Eine 2-jährige Entwicklungspflege ist vorzusehen. 

 
MKZ 516 121 – Anlage einer neuen Geländestruktur mit Pflanzung einer 2-3-reihigen 
Hecke (Breite 5,0 m), erosionsmindernde Geländestruktur  
 

Aufgrund der geplanten Beseitigung nördlich liegender erosionsmindernder 

Geländestrukturen ist die Neuanlage dieser Struktur zwingend erforderlich. 

Mit der Bepflanzung mit einer 2-3-reihigen Hecke wird außerdem zur 

Kompensation der Gehölzverluste beigetragen.  

Zu verwenden sind heimische und standortgerechte Arten autochthonen 

Pflanzmaterials.  

Fläche: 425 m² 

Eine 2-jährige Entwicklungspflege ist vorzusehen. 

 
MKZ 516 139 – Anlage einer Geländestruktur mit abschnittsweisen Hecken (50 %) 
und Gras- und Krautfluren (50 %)  
 

In der Flurlage nordwestlich der Fronhofer Horstersiedlung ist der Aufbau 

einer neuen Geländestruktur erforderlich (Breite 5,0 m), um die 

Erosionsgefährdung aufgrund der geplanten Beseitigung von 

Geländehindernissen nicht zu erhöhen und die erosionswirksamen 

Hanglängen zu begrenzen. Auf ca. 50 % der Länge der Struktur ist eine 

Heckenpflanzung vorgesehen (2-3-reihig aus heimischen und 

standortangepassten Arten unter Verwendung autochthonen 

Pflanzmaterials). Ansonsten wird die Entwicklung möglichst trocken-magerer 

Gras- und Krautfluren angestrebt. In diesen Abschnitten ist nur eine geringe 
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Oberflächenauflage von 5-10 cm aufzubringen. Sie sind mit 

standortangepasstem, gebietsheimischem Saatgut anzusäen.  

Fläche: 700 m² (davon 350 m² als 2-3-reihige Hecke, 350 m² als Gras- und 

Krautflur)  

Eine 2-jährige Entwicklungspflege ist vorzusehen. 

 
MKZ 517 038 – Entwicklung einer Ackerbrache bzw. eines Magerrasens, mit 
Abschieben des Oberbodens  
 

Aufgrund des Wegebau MKZ 116 041 ist es erforderlich, den an der 

Nordseite angrenzenden Ranken (156-4) zu beanspruchen, um im 

gegenüberliegenden Bereich den Weg ausreichend von den Teichen 

abrücken zu können. Im Zuge des Grüntermins am 28.02.2018 wurde 

vereinbart, den gesamten, bisher landwirtschaftlich als Acker genutzten 

Streifen oberhalb der Struktur 156-4 als landschaftspflegerische 

Minimierungs- und Ausgleichsfläche zu gestalten. Die hier nach dem 

Wegebau verbleibende Tiefe des Grundstücks bis zum nächsten zu 

erhaltenden Ranken (158-10) ist zu gering, damit die Fläche weiterhin 

sinnvoll landwirtschaftlich genutzt werden kann. 

In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde und der 

Wildlebensraumberatung des AELF Amberg soll der Oberboden bis auf eine 

geringmächtige Auflage von 5-10 cm abgeschoben und sinnvoll auf 

landwirtschaftlichen Flächen der Umgebung verwertet werden.  

Es soll ein Brachacker entstehen, der einen wertvollen Lebensraum für 

Niederwild, Vogelarten der Gilde der „Feldbrüter“ u.a. Arten der 

Kulturlandschaft (u.a. auch Feldhase) bildet, deren Bestände in den letzten 

Jahren stark rückläufig sind. Dazu ist die Fläche zu eggen oder zu grubbern, 

je nach Bewuchs (im Spätherbst oder zeitigem Frühjahr). Die Einsaat von 

Getreide in sehr geringer Saatstärke ist möglich. Die Fläche ist der 

Sukzession zu überlassen (bis zum nächsten Bearbeitungsgang im 

Spätherbst oder zeitigem Frühjahr). Die Bodenbearbeitung erfolgt 1-mal 

jährlich. Sollte eine solche Bewirtschaftung nicht umsetzbar sein (vertragliche 

Vereinbarung mit Landwirt erforderlich), ist auch die Einsaat einer 

standortangepassten, regionaltypischen Saatgutmischung für bodensaure 

Magerrasen möglich (gebietseigenes Saatgut). In diesem Fall ist eine  
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1-malige Herbstmahd im September/Oktober mit Mähgutabfuhr als 

Pflegemaßnahme durchzuführen. 

Fläche: ca. 2.250 m² 

 
MKZ 517 046 – Anlage einer Streuobstwiese zwischen bestehenden und zu 
erhaltenden Geländestrukturen  
 

Auf einer zwischen zwei zu erhaltenden Geländestrukturen liegenden 

Ackerfläche ist die Anlage einer Streuobstwiese mit Einsaat einer 

standortangepassten Wiesenmischung und Entwicklung eines extensiven 

Grünlandbestandes geplant (mit Ausmagerung). Die extensive Wiesenfläche 

ist zukünftig 2-mal jährlich zu mähen (1. Mahd ab 15.06. des Jahres). Mit der 

Maßnahme wird eine zusätzliche Aufwertung der Lebensraumqualitäten, 

ergänzend zu den umliegenden Hecken (MKZ 516 040 und MKZ 516 058), 

erreicht.  

Fläche: 949 m², ca. 7 Stück Obsthochstämme bewährter, robuster Sorten  

Eine 2-jährige Entwicklungspflege sowie ein Einzelschutz für die Obstbäume 

ist vorzusehen. 

 
MKZ 517 054 – Anlage einer neuen Geländestruktur mit Pflanzung einer 
Streuobstwiese  
 

Im südöstlichen Verfahrensgebiet (Flur-Nr. 658 und 659, Gemarkung 

Dürnersdorf) wird eine größere Streuobstwiese angelegt (mit Einsaat einer 

standortangepassten Wiesenmischung und Entwicklung extensiven 

Grünlandes).  

Fläche: 3.957 m², ca. 25 Stück Obsthochstämme bewährter, robuster Sorten  

Eine 2-jährige Entwicklungspflege sowie ein Einzelschutz für die Obstbäume 

ist vorzusehen. 

 
MKZ 518 018 – Renaturierung Krummbach  
 

Der Krummbach ist zwar nördlich bzw. nordwestlich von Siegelsdorf als 

offenes Fließgewässer ausgebildet, jedoch wenig naturnah ausgeprägt. Um 

die Hochwasserrückhaltung sowie die gewässerökologische und 

naturschutzfachliche Qualität des im Gebiet wichtigen Fließgewässers zu 

verbessern, ist eine umfassende Renaturierung des Gewässers geplant. 

Vorgesehen ist eine gekrümmte Linienführung, die Ausbildung 
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unterschiedlicher Böschungsneigungen, ein abgestuftes Längsgefälle zur 

Erhöhung der Fließdynamik und Strukturvielfalt sowie eine punktuelle 

Befestigung mit Steinwurf. Geplant ist außerdem die abschnittsweise 

Bepflanzung mit Schwarzerlen und Strauchweiden (ca. 15 baumförmige und 

20 strauchförmige Gehölze) sowie die Ansaat der Uferbereiche mit einer 

standortangepassten Saatgutmischung und das Einbringen von 

Wurzelstöcken. Durch den Einbau von Bodenwellen wird der Wasserrückhalt 

bei Hochwasser verbessert.  

Das Ingenierbüro ME GmbH wurde mit der Detailplanung beauftragt. 

Maßnahmenfläche (Fließgewässer und Randbereiche): 2.687 m²  

Eine 2-jährige Entwicklungspflege ist für die Gehölzpflanzungen vorzusehen. 

 
MKZ 518 026 – Renaturierung Moorgraben  
 

Als weitere landschaftspflegerische Minimierungs-und Ausgleichsmaßnahme 

an einem Fließgewässer ist die Renaturierung eines kurzen Abschnitts des 

Moorgrabens nördlich eines Teichs geplant.  

Vorgesehen sind die gleichen Gestaltungsprinzipien wie bei der 

Renaturierung des Krummbachs (MKZ 518 018), einschließlich 

Initialpflanzung und Ansaaten (Pflanzung: ca. 5 baumförmige und 10 

strauchförmige Gehölze). 

Das Ingenieurbüro ME GmbH wurde mit der Detailplanung beauftragt. 

Maßnahmenfläche (Fließgewässer und Randbereiche): 1.346 m²  

Eine 2-jährige Entwicklungspflege ist für die Gehölzpflanzungen vorzusehen. 

 
MKZ 518 034 – Renaturierung einer Teichkette mit Anlage von 
Fließgewässerabschnitten als Verbindungsgerinne, mit naturnaher Entwicklung  
 

Die in einem Talzug liegenden Teichketten, die bisher teilweise intensiv 

fischereilich genutzt wurden und insgesamt größtenteils keine naturnahe 

Ausprägung aufweisen (steile Ufer, kein Verbindungsgerinne etc.), sollen 

ebenfalls renaturiert werden, um die ökologische Zielsetzung des Verfahrens 

maßgeblich zu unterstreichen. 

Das Ingenieurbüro ME GmbH wurde mit der Detailplanung beauftragt. 

Es werden bestehende Staueinrichtungen, wie Mönche und Verrohrungen 

zwischen den Teichen, zurückgebaut und neue, möglichst naturnahe 
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Verbindungsgräben angelegt, die zusätzliche gewässergebundene 

Lebensraumstrukturen bereitstellen. Zudem werden die Teichflächen deutlich 

vergrößert, die Dämme abgetragen und die Uferbereiche abgeflacht, sodass 

flache Uferstrukturen und Flachwasserzonen geschaffen werden, in denen 

sich Verlandungsvegetation einstellen kann.  

Punktuell ist eine Ufer-, Sohl- und Böschungssicherung mit Steinwurf bzw. 

bereichsweise ist eine Initialbepflanzung geplant (Weiden, Erlen, 

Wasserschneeball, insgesamt ca. 25 baumförmige und 30 strauchförmige 

Gehölze). Die überwiegenden, nicht bepflanzten Bereiche werden mit einer 

standortangepassten Saatgutmischung für Feuchtstandorte angesät (mit 

hohem Kräuteranteil).  

Maßnahmenfläche (Stillgewässer, Verbindungsgerinne und flache 

Uferzonen): 2.595 m²  

Eine 2-jährige Entwicklungspflege sowie ein Einzelschutz für die 

Gehölzpflanzungen ist vorzusehen. 

 

MKZ 222 011 – Pflanzung von Strauchgruppen (Heckenabschnitte) im Bereich einer 
Rückhaltemulde  
 

Im nordwestlichen Verfahrensgebiet wird ein neu geplanter Weg zum 

Wasserrückhalt in der Fläche genutzt. Im Bereich der oberhalb liegenden 

Einstaufläche werden Strauchgruppen als Heckenabschnitte gepflanzt.  

Fläche: 220 m²  

Eine 2-jährige Entwicklungspflege ist vorzusehen. 

 

3.5 Naturschutzrechtliche Bilanzierung 

Die im Rahmen des Verfahrens geplanten Maßnahmen wurden vom 

Landschaftsarchitektur und Planungsbüro Blank nach der Bayerischen 

Kompensationsverordnung (BayKompV) und den Vollzugshinweisen zur 

Anwendung der Bay. Kompensationsverordnung in Verfahren nach dem 

FlurbG (Vollzugshinweise Ländliche Entwicklung) bilanziert. Die geplanten 

infrastrukturellen Maßnahmen werden mit den fachlich notwendigen, 

geplanten Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen der 

Landschaftsplanung bilanziert.  
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Tabelle 3 – Naturschutzrechtliche Bilanzierung nach der BayyKompV 

Maßnahmenbereich Kompensationsbedarf 

nach BayKompV 

Wegebauvorhaben 

(MKZ 116…) 

- 16.977 Punkte 

Wegerückbau (MKZ 154 …) - 5.710 Punkte 

Beseitigung Geländestrukturen  

(MKZ 301…, 313…) 

- 41.618 Punkte 

Holzlagerplätze (MKZ 116 …) - 5.346 Punkte 

Landschaftspflegerische 

Ausgleichsmaßnahmen  

(MKZ 516…, 517…, 518…, 222…) 

+ 125.864 Punkte 

  

Gesamtbilanz: + 56.213 Punkte 

 

Damit wird nachgewiesen, dass im Verfahrensgebiet mit den geplanten 

Maßnahmen eine deutlich positive Eingriffs-/Ausgleichsbilanz bezüglich der 

flächenbezogen bewertbaren Maßnahmen zu erwarten ist („Überhang“ von 

56.213 WP). Das Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz – Sachgebiet 

Landespflege hat daher mit Schreiben vom 12.08.2019 die Anerkennung als 

ökologisches Verfahren in Aussicht gestellt. Die Förderung im Rahmen des 

Verfahrens könnte somit auf bis zu 90 % steigen. 

 

3.5.1 Ausführungen zum speziellen Artenschutzrecht 

Bei den überwiegend infrastrukturellen Maßnahmen kann die Auflösung 

artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände aufgrund der zu erwartenden 

geringen Beeinträchtigungen von potenziellen Lebensräumen 

europarechtlich geschützter Arten durch anlagebedingten Wirkfaktoren von 

vornherein ausgeschlossen werden. Eine nähere Prüfung ist jedoch bei den 

Maßnahmen MKZ 154 067 (R5), MKZ 301 019 (K3), MKZ 301 337 (K16), 

MKZ 301 124 (K 27) und MKZ 301 132 (K28) durchzuführen. 
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3.6 Maßnahmen mit erheblichem Abstimmungsbedarf 

Die Zusammenarbeit mit allen beteiligten Fachplanern und Fachstellen, 

insbesondere mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt 

Schwandorf, dem WWA Weiden und den zuständigen ÄELF, führte stets zu 

Lösungen, die von allen Beteiligten mitgetragen wurden. Keine der 

beschriebenen Maßnahmen verursachte daher einen erheblichen 

Abstimmungsbedarf. 

  
3.7 Einwendungen und Anregungen 

Nach dem intensiven Abstimmungsprozess ist mit Einwendungen oder 

weiteren Anregungen nicht zu rechnen. 

 

 

 

Tirschenreuth, den………………………… 
 
 
……………………………………………... 
Martin Stahr 
Bauoberrat 
Vorsitzender des Vorstands 


